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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Nikolaus Kraus, Dr. Leopold Herz, Johann Häus-
ler, Benno Zierer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, 
Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Prof. 
Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, 
Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann und Fraktion 
(FREIE WÄHLER) 

Neue Risikobewertung bei Vogelgrippe: Maßnah-
men unverzüglich analog zu Baden-Württemberg 
umsetzen, Geflügelpest-Verordnung anpassen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. die Maßnahmen zur Bekämpfung der Vogelgrippe 
in Bayern nach dem Vorbild Baden-Württembergs 
anzupassen und eine risikoorientierte regionale 
Stallpflicht anzuordnen, 

2. Entschädigungsmöglichkeiten für Halter von Frei-
landhennen aufzuzeigen für den Fall, dass sie auf-
grund der Vogelgrippe ihre Hühnereier nicht als 
Freilandeier verkaufen können, 

3. sich auf Bundesebene für eine Änderung des § 23 
Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) ein-
zusetzen, damit künftig auch Klein- und Kleinster-
zeuger von Konsumeiern, die keine Möglichkeit 
haben, die Eier in einer Packstelle verpacken zu 
lassen, eine Ausnahmegenehmigung von § 21 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 Geflügelpest-Verordnung er-
halten können. 

 

Begründung: 

Baden-Württemberg hat u.a. aufgrund der neuen Risi-
kobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts vom 
24. Januar 2017 entschieden, die bisherigen Rege-
lungen, die eine landesweite Stallpflicht für Haus- und 
Nutzgeflügel vorsehen, zu lockern und ab 2. Febru-
ar 2017 die Stallpflicht risikoorientiert nur noch in Ge-
bieten mit erhöhtem Vogelgripperisiko für zunächst 
sechs Wochen regional anzuordnen. Im Detail heißt 
das, dass Baden-Württemberg hier den Empfehlun-
gen des Friedrich-Loeffler-Instituts folgt und die Auf-

stallungspflicht von Geflügel „mindestens in Regionen 
mit hoher Wasservogeldichte, hoher Geflügeldichte, in 
der Nähe von Wildvogelrast- und Wildvogelsammel-
plätzen oder an bestehenden HPAIV H5N8-Fundor-
ten“ vorschreibt. Zusätzlich zur risikoorientierten regio-
nalen Aufstallungspflicht muss weiterhin landesweit 
die konsequente Einhaltung strenger Biosicherheits-
maßnahmen in allen Vogel- und Geflügelhaltungen 
erfolgen. 

Im Gegensatz zum Freistaat Bayern, wo weiterhin 
eine landesweite Aufstallungspflicht gilt, hat dieses Vor-
gehen den Vorteil, dass Eier von Hühnern sowie Ge-
flügel, bei denen die Stallhaltung angeordnet wurde, 
auch weiterhin als Freilandeier bzw. Freilandgeflügel 
vermarktet werden können. In Bayern endet die Frist, 
in der Eier bzw. Geflügel aus Freilandhaltung trotz Auf-
stallungspflicht weiter als solche verkauft werden dür-
fen, am 10. Februar 2017. Ab diesem Zeitpunkt kön-
nen diese Produkte nur noch als Eier bzw. Geflügel 
aus Bodenhaltung vermarktet werden, was für die 
Erzeugerbetriebe zu großen finanziellen Einbußen 
führt. 

Des Weiteren sind besonders Rasse- und Ziergeflü-
gelzüchter von der Aufstallungspflicht betroffen. Diese 
Tiere sind im Gegensatz zu den Wirtschaftsrassen nur 
in freier extensiver Haltung möglich. Auch ist eine 
Nachzucht von Jungtieren für die meisten Rassen und 
Arten unter Stallbedingungen nicht möglich. 

Pro Ei, das nicht als Freilandei sondern als Ei aus 
Bodenhaltung verkauft wird, entsteht ein Verlust von 
3 bis 5 Cent. Aufsummiert können hierbei Schäden in 
Höhe von mehreren tausend Euro entstehen. Dieser 
Verlust trägt zur weiteren angespannten wirtschaftli-
chen Lage der Landwirte bei. Hierfür sind Entschädi-
gungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Durch das Einrichten eines Sperrbezirks aufgrund des 
Auftretens der Geflügelpest bei einem gehaltenen 
Vogel in einem Geflügelbestand dürfen dort, laut Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest, Kon-
sumeier nur noch verkauft werden, wenn sie „in eine 
von der zuständigen Behörde bezeichnete Packstelle 
befördert und dort in Einwegverpackungen verpackt 
werden“. Diese Regelung führt dazu, dass gerade 
Klein- und Kleinsterzeuger von Konsumeiern in diesen 
Regionen ihre Eier nicht mehr verkaufen dürfen, da 
sie keine Möglichkeit haben, ihre Eier in einer Pack-
stelle verpacken zu lassen. Da nach aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen der auftretende H5N8-
Virus nicht humanpathogen ist, geht auch von den 
Eiern keine Gefahr aus. Die Vermarkung und der Ver-
zehr von Eiern müssen daher auch von Betrieben, die 
in Sperrbezirken liegen, möglich sein. 



namentlichen Abstimmung. Die Urnen stehen bereit. 
Es stehen fünf Minuten zur Verfügung. 

– Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.35 bis 
15.40 Uhr)

Die Abstimmung ist beendet. Wir zählen außerhalb 
des Plenarsaals aus. Darf ich noch einen Moment um 
Aufmerksamkeit bitten? Setzen Sie sich bitte wieder 
hin. Wir sind noch nicht ganz fertig. Bitte nehmen Sie 
wieder Platz. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15328 mit 17/15335 sowie 17/15349 mit 
17/15355 werden in die zuständigen federführenden 
Ausschüsse verwiesen. 

Nun gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Bause, Hartmann, Mistol und anderer und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Innen- vor 
Außenentwicklung – Keine Aufweichung im Baupla-
nungsrecht", Drucksache 17/15324, bekannt: Mit Ja 
haben 54 gestimmt, mit Nein 101. Stimmenthaltungen 

gab es keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag ab-
gelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Ich unterbreche jetzt kurz die Sitzung, bis das Ergeb-
nis der namentlichen Abstimmung vorliegt.

(Unterbrechung von 15.41 bis 15.42 Uhr)

Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Ich gebe das Er-
gebnis der namentlichen Abstimmung zum Dringlich-
keitsantrag der Abgeordneten Rinderspacher, Lotte, 
Arnold und anderer und Fraktion (SPD) betreffend 
"Soziales Mietrecht endlich umsetzen!", Drucksa-
che 17/15326, bekannt: Mit Ja haben 51 gestimmt, 
mit Nein haben 97 gestimmt; eine Stimmenthaltung. 
Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Wir sind am Ende der Sitzung angelangt. Ich schließe 
die Sitzung und wünsche noch einen guten Heimweg.

(Schluss: 15.43 Uhr)
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und 
Verbraucherschutz 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Nikolaus Kraus 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/15335 

Neue Risikobewertung bei Vogelgrippe: Maßnah-
men unverzüglich analog zu Baden-Württemberg 
umsetzen, Geflügelpest-Verordnung anpassen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Halter von Freilandhennen 
aufzuzeigen für den Fall, dass sie aufgrund der 
Vogelgrippe ihre Hühnereier nicht als Freilandeier 
verkaufen können.“ 

Berichterstatter: Benno Zierer 
Mitberichterstatter: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen, der Ausschuss für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten und der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen haben den Dringlichkeitsantrag mitbera-
ten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dring-
lichkeitsantrag in seiner 64. Sitzung am 
16. Februar 2017 beraten und e i n s t im m i g  
in der in I. enthaltenen Fassung Zustimmung 
empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
den Dringlichkeitsantrag in seiner 55. Sitzung 
am 7. März 2017 mitberaten und e i n s t i m -
m i g  der Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses zugestimmt. 

4. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 56. Sitzung am 15. März 2017 mitbera-
ten und e i n s t im m i g  der Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses zuge-
stimmt. 

5. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 
147. Sitzung am 16. März 2017 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Nikolaus Kraus, Dr. Leopold Herz, Johann Häusler, Ben-
no Zierer, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, 
Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael 
Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/15335, 17/16047 

Neue Risikobewertung bei Vogelgrippe: Maßnahmen unverzüg-
lich analog zu Baden-Württemberg umsetzen, Geflügelpest-Ver-
ordnung anpassen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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